
Hinweise für Eltern bei Verhinderung (z. B. Krankheit) 

 

Auszug aus der Thüringer Schulordnung: 

§ 5 Verhinderung 

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer 

sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule 

unverzüglich von den Eltern unter Angabe des Grundes zu verständigen. (telefonisch) 

(2) Bei Erkrankung … ist bei Wiederbesuch der Schule eine Mitteilung der Eltern über 

die Dauer der Krankheit vorzulegen. … 

Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung 

Zweifel, so kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 

 

 § 7 Beurlaubung 

    

(1)  Schüler können in dringenden Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag der Eltern 

beurlaubt werden. … 

(2)  Zuständig für die Entscheidung ist der Klassenlehrer bei Beurlaubungen bis zu drei 

Unterrichtstagen, der Schulleiter bei Beurlaubungen bis zu 15 Unterrichtstagen sowie 

bei Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien, das Schulamt in den sonsti-

gen Fällen. Sollen Schüler mehrerer Schulen zur Teilnahme an außerschulischen 

Veranstaltungen beurlaubt werden, so entscheidet das Schulamt. 

 


